












Gächlingen 

Art. 12 Schlussbestimmungen 

12.1 Auflösung 

Die Auflösung der Männerriege Gächlingen kann nur durch eine 3/4-Mehrheit der an der 
Vereinsversammlung anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden. Im Falle einer Auflösung 
geht das Vereinsvermögen an die Gemeinde über. Wenn innert 10 Jahren in Gächlingen wieder ein 
Verein mit dem gleichen Zweck gegründet wird, ist das Vereinsvermögen auszuhändigen. 

12.2 In den Statuten nicht vorgesehene Fälle 

Für alle in den vorliegenden Statuten nicht vorgesehenen Fälle gelten die Statuten des SHTV urid die 
gesetzlichen Bestimmungen (Art. 60 ff ZGB). 

12.3 Inkrafttreten der Statuten 

Die vorliegenden Statuten sind am Turnstand vom 15. August 2024 genehmigt worden und treten 
nach Genehmigung durch den SHTV in Kraft. 

Gächlingen, 5. Mai 2025 
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